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Deutschland aufhält und auch dann nicht, wenn eine Hilfebe-
dürftigkeit bereits zum Zeitpunkt der Einreise bestand.64 
Diese Rechtsprechung des BSG ist für die Sozialleistungen 
gewährenden Behörden verbindlich. Das Gleichbehandlungs-
gebot des EFA gilt nur für Staatsangehörige der Unterzeich-
nerstaaten.65 Nicht dazu gehören Finnland, Österreich66, die 
Schweiz sowie mit Ausnahme Maltas und Estlands die 2004 
und 2007 beigetretenen neuen EU-Staaten. 

Das EFA hat aufgrund seiner Fürsorge-Definition (Art. 2a EFA) 
einen sehr breiten Anwendungsbereich. Dieser umfasst 
sowohl SGB II- als auch SGB XII-Leistungen sowie eine den 
inländischen Standards entsprechende medizinische Versor-
gung. Das Abkommen sieht keine Einschränkungen hinsicht-
lich der voraussichtlichen Dauer des Aufenthalts oder in den 
Fällen vor, bei der die Person einreist, um Fürsorgeleistungen 
zu erlangen. Den Mitgliedstaaten ist keine Möglichkeit eröff-
net, Leistungen nach dem Abkommen etwa aus wichtigem 
Grund auszuschließen. Voraussetzung für den Anspruch ist 
allein ein erlaubter Aufenthalt im Sinne des Art. 11 EFA67. Der 
Aufenthalt eines Unionsbürgers ist erlaubt, solange nicht der 
Verlust des Freizügigkeitsrechtes festgestellt ist.68 

Nach Art. 6 EFA darf eine Ausweisung nicht allein aufgrund 
der Hilfebedürftigkeit erfolgen, es sei denn, der Leistungs-
empfänger hält sich weniger als fünf Jahre im Aufnahmestaat 
auf, hat keine engen Bindungen in den Aufnahmestaat aufge-
baut und ist reisefähig, vergleiche Art. 7 EFA. Nach den Rege-
lungen im Freizügigkeitsrecht betrifft dies jedoch nur Nichter-
werbstätige oder Personen, die keinen Freizügigkeitsgrund 
erfüllen, aber auch noch kein Daueraufenthaltsrecht erworben 
haben, nicht jedoch arbeitsuchende Unionsbürger. Ungeklärt 
ist, ob ein Nichterwerbstätiger trotz Art. 7 EFA ausgewiesen 

64	BSG v. 19.10.2010, B 14 AS 23/10 R, RN 39.

65	Belgien, Dänemark, Estland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schwe-
den, Spanien, Türkei, und das Vereinigte Königreich

66	Durch das dem EFA inhaltlich gleichkommenden Abkommen zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich 
über Fürsorge und Jugendwohlfahrtspflege von 1966 können sich 
jedoch auch österreichische Staatsbürger auf die Anwendbarkeit des 
SGB II berufen.

67	Artikel 11 des EFA: „a) Der Aufenthalt eines Ausländers im Gebiet 
eines der Vertragschließenden gilt solange als erlaubt im Sinne dieses 
Abkommens, als der Beteiligte im Besitz einer gültigen Aufenthaltser-
laubnis oder einer anderen in den Rechtsvorschriften des betreffenden 
Staates vorgesehenen Erlaubnis ist, auf Grund welcher ihm der Aufent-
halt in diesem Gebiet gestattet ist. Die Fürsorge darf nicht deswegen 
versagt werden, weil die Verlängerung einer solchen Erlaubnis lediglich 
infolge einer Nachlässigkeit des Beteiligten unterblieben ist. b) Der Auf-
enthalt gilt als nicht erlaubt von dem Tage an, mit dem eine gegen den 
Beteiligten erlassene Anordnung zum Verlassen des Landes wirksam 
wird, sofern nicht ihre Durchführung ausgesetzt ist.“

68	BSG v. 19.10.2010, B 14 AS 23/10 R, RN 36 ff

werden darf, wenn er enge Bindungen an den Aufnahmestaat 
aufgebaut hat, jedoch die Voraussetzungen für sein Freizügig-
keitsrecht nicht erfüllt, da er nicht über ausreichende Exis-
tenzmittel und Krankenversicherungsschutz verfügt. 

Tipp für die Beratung 

Bei mittellosen Staatsangehörigen der EFA-Staaten sollte 
stets ein Antrag auf Leistungen nach dem SGB II bezie-
hungsweise dem SGB XII notfalls gleichzeitig mit einem 
Eilantrag an das zuständige Sozialgericht gestellt werden. 
Die Leistungen dürfen nicht mit Verweis auf die Aus-
schlussklauseln der beiden Sozialgesetzbücher abgelehnt 
werden. Der Aufenthaltsgrund bei Nichterwerbstätigen 
(ausreichende Existenzmittel und Krankenversicherung) 
dürfte in diesem Fall wegen der zulässigen Inanspruch-
nahme von Sozialleistungen nicht entfallen.

2.2 	Anspruch auf SGB II-Leistungen aufgrund der 
Verordnung zur Koordinierung der Systeme der 
sozialen Sicherheit

Nach neuester Rechtsprechung hat auch das Gleichbehand-
lungsgebot der Verordnung zur Koordinierung der Systeme 
der sozialen Sicherheit von 2004 (EG 883/2004), die die alte 
Wanderarbeitnehmerverordnung von 1971 abgelöst hat, Aus-
wirkungen auf den Leistungsausschluss in den Sozialgesetz-
büchern.69 

Art. 4 der Verordnung (VO) gebietet, Sozialleistungen einem 
Angehörigen eines anderen Mitgliedsstaates unter denselben 
Voraussetzungen zu gewähren wie dem Staatsangehörigen 
des Staates, der die Hilfe gewähren soll.

69	LSG Hessen v. 14.07.2011, L 7 AS 107/11 B ER; LSG Niedersachsen/
Bremen v. 11.8.2011, L 15 AS 188/11 B ER, LSG Bayern v. 12.03.2008, 
L 7 B 1104/07 AS ER (zur alten Wanderarbeitnehmerverordnung EWG 
1408/71); SG Berlin v. 24.05.2011, S 149 AS 17644/09
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Die Verordnung verbietet jegliche Diskriminierung aufgrund 
der Staatsangehörigkeit, jedoch gilt dies nur für die Perso-
nen, die in den Anwendungsbereich der Verordnung fallen. 
Das heißt, die betroffene Person muss den Rechtsvorschrif-
ten im Sinne des Art. 2 Abs. 1 der VO 70 unterliegen oder ein-
mal unterlegen haben.71 Diese Vorschriften beziehen sich 
auf Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verwaltungs-
vorschriften im Zusammenhang mit Leistungen der sozialen 
Sicherheit die in Art. 3 Abs. 1-3 der VO aufgezählt sind.72 
Gemäß Art. 3 Abs. 5 der VO ist die VO und das dazugehörige 
Gleichbehandlungsgebot allerdings nicht auf die soziale und 
medizinische Fürsorge – im deutschen Recht Leistungen der 
Sozialhilfe – anwendbar, sodass hieraus im Unterschied zum 
EFA keine SGB XII-Leistungen hergeleitet werden können. 

Für die Koordinierung der Leistungen im Falle von Arbeits
losigkeit heißt dies beispielsweise: Gemäß Art. 64 VO EG 
883/2004 ist in den ersten drei Monaten der Arbeitsuche in 
einem anderen Mitgliedstaat unter der Voraussetzung, dass 
der Unionsbürger vor der Abreise mindestens vier Wochen 
arbeitslos gemeldet war und der zuständigen Arbeitsagentur 
zur Verfügung stand und er sich innerhalb einer Woche 
nach Ankunft im Aufnahmemitgliedstaat bei der zuständigen 
Agentur für Arbeit meldet, der Herkunftsstaat für Leistungen 
innerhalb dieser ersten drei Monate zuständig. Durch Ein
haltung dieser Vorschriften kann verhindert werden, dass 
Arbeitsuchende in Deutschland in den ersten drei Monaten 
mittellos werden, da ihr Leistungsbezug im SGB II genau in 
diesen ersten Monaten ausgeschlossen ist. 

Das Diskriminierungsverbot gilt nicht nur im Zusammenhang 
mit einem Arbeitnehmerstatus, sondern auch bei Leistungen 
bei Krankheit, Mutter- oder Vaterschaft, Alter, Arbeitslosigkeit 
und sonstigen Familienleistungen wie Kindergeld und Eltern-
geld. Zu den Sozialleistungen gehören auch ausdrücklich die 

70	„Diese Verordnung gilt für Staatsangehörige eines Mitgliedsstaates, 
Staatenlose und Flüchtlinge mit Wohnort in einem Mitgliedsstaat, für die 
die Rechtsvorschriften eines oder mehrerer Mitgliedstaaten gelten oder 
galten, sowie für ihre Familienangehörigen und Hinterbliebenen.”

71	So jedenfalls das LSG Hessen in L 7 AS 107/11 B ER, das der bulga-
rischen Antragstellerin SGB II-Leistungen zugesprochen hatte, da sie 
Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz bezogen hatte. Es dürfte 
einiges dafür sprechen, dass bereits eine aktive Arbeitsuche ausreicht, 
um den Anwendungsbereich der VO zu eröffnen, da SGB-II-Leistungen 
gerade eine Grundsicherung für Arbeitsuchende und Arbeitsförderungs-
hilfen beinhalten. Dies ist allerdings noch nicht geklärt.

72	Die Verordnung koordiniert folgende Systeme der sozialen Sicherheit 
gemäß Art. 3: a) Leistungen bei Krankheit; b) Leistungen bei Mutter-
schaft und gleichgestellte Leistungen bei Vaterschaft; c) Leistungen 
bei Invalidität; d) Leistungen bei Alter; e) Leistungen an Hinterbliebene; 
f) Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten; g) Sterbegeld; 
h) Leistungen bei Arbeitslosigkeit; i) Vorruhestandsleistungen; j) Familien-
leistungen. 

beitragsunabhängigen Geldleistungen und damit auch die 
deutschen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II73. 
Wenn also ein Unionsbürger diese Leistungen erhält oder 
erhalten hat, widerspricht der Leistungsausschluss für Arbeit-
suchende dem europarechtlich eng ausgegestalteten Gleich-
behandlungsgebot der Verordnung.74

Sollte sich diese Rechtsprechung durchsetzen, könnten Unions-
bürger vom Gleichbehandlungsgebot des Art. 4 in Verbindung 
mit Art. 70 VO EG 883/2004 auch bei Bezug von SGB II-
Leistungen als beitragsunabhängige Geldleistung profitieren, 
wenn die betreffende Person in den Anwendungsbereich der 
Verordnung fällt.

Tipp für die Beratung 

Prüfen Sie, ob der arbeitsuchende Unionsbürger bereits 
Leistungen in Deutschland im Sinne der Verordnung erhält 
oder erhalten hat. Dann sollte mit Hinweis auf die angege-
bene Rechtsprechung und dem Diskriminierungsverbot in 
der Verordnung EG 883/2004 ein Anspruch auf Leistungen 
nach dem SGB II beantragt werden. Notfalls muss der 
Anspruch mit anwaltlicher Hilfe durchgesetzt werden.

2.3 	Rechtsprechung in Bezug auf SGB II-Leistungen 
für Arbeitsuchende 

Für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die nicht aus den 
EFA-Staaten kommen75, ist die Rechtslage weiterhin unklar 
und die Rechtsprechung uneinheitlich, inwieweit die Aus-
schlussklauseln des § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und Nr. 2 SGB II 
Anwendung finden. Insbesondere ist ungeklärt, welche Sozi-
alleistungen gewährt werden müssen, wenn sich der Aufent-
haltszweck allein aus der Arbeitsuche ergibt und der Unions-

73	Art. 3 Abs. 3 i.V.m Art. 70 i.V.m Anlage X der VO EG 883/2004

74	LSG Hessen v. 14.07.2011, L 7 AS 107/11 B ER, RN 1

75	Dies betrifft insbesondere Menschen aus den neuen, insbesondere 
mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten (alle außer Estland und 
Malta).
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bürger nicht Arbeitnehmer, Selbstständiger oder Verbleibe- 
oder Daueraufenthaltsberechtigter ist. Möglicherweise liegt 
eine Diskriminierung aufgrund der Staatsbürgerschaft vor, 
die gemäß Art. 18 AEUV verboten ist, wenn Unionsbürger aus 
Nicht-EFA-Staaten gegenüber Unionsbürgern aus EFA-Staa-
ten benachteiligt sind.76

In der Rechtsprechung ist umstritten, ob Art. 24 Abs. 2 der 
Unionsbürgerrichtlinie den Ausschluss von Leistungen des 
SGB II ermöglicht, da die Ausnahme vom Gleichbehand-
lungsgebot nur Sozialhilfeleistungen betrifft.77 In der Ent-
scheidung Chakroun vom 4. März 2010 hat der EuGH festge-
stellt, dass der Begriff der Sozialhilfe ein autonomer Begriff 
des Unionsrechts sei, der nicht anhand von Begriffen des 
nationalen Rechts ausgelegt werden könne. Sozialhilfe im 
europarechtlichen Sinne ist demnach nur eine Hilfe, die 
„einen Mangel an ausreichenden festen und regelmäßigen 
Einkünften ausgleicht, nicht aber die Hilfe, die es erlauben 
würde, außergewöhnliche oder unvorhergesehene Bedürf-
nisse zu befriedigen“.78 Aus dieser Entscheidung lässt sich 
ableiten, dass der EuGH nur solche Leistungen als Sozialhilfe 
wertet, die allein der Sicherung des Lebensunterhalts bezie-
hungsweise der Existenz bestimmt sind, nicht Leistungen, 
die außergewöhnliche und unvorhergesehene Bedürfnisse 
befriedigen.79 

Weiterhin hat der EuGH mit Urteil vom 04. Juni 2009 (Vatsou-
ras und Koupatantze) entschieden, dass Sozialhilfe nicht 
Leistungen für Arbeitsuchende betrifft, welche den Zugang 
zum Arbeitsmarkt erleichtern sollen80. Es sei jedoch „legitim, 
dass ein Mitgliedsstaat eine solche Beihilfe erst gewährt, 
nachdem das Bestehen einer tatsächlichen Verbindung des 

76	Dorothee Frings, Sozialrecht für Zuwanderer, Nomos (2008), S. 76

77	Es ist zweifelhaft, ob die Ausschlussmöglichkeit der Unionsbürger-
richtlinie mit höherrangigem EU-Vertragsrecht (Diskriminierungsverbote 
aus Art. 18 AEUV und Art. 45 AEUV) vereinbar ist. Der EuGH hat dies 
bisher nicht festgestellt .

78	EuGH v. 4.03.2010, C-578/08 (Chakroun) RN 49

79	Auch wenn dieses Urteil im Kontext der Familienzusammenfüh-
rungsrichtlinie ergangen ist, so gilt doch der europarechtliche Sozial-
hilfebegriff allgemein. Der Familienzusammenführungsrichtlinie und 
Unionsbürgerrichtline ist darüber hinaus gemein, dass der Aufenthalt 
grundsätzlich erlaubt sein soll.

80	„Außerdem ist es angesichts der Einführung der Unionsbürgerschaft 
und der Auslegung, die das Recht der Unionsbürger auf Gleichbehand-
lung in der Rechtsprechung erfahren hat, nicht mehr möglich, vom An-
wendungsbereich des Art. 39 Abs. 2 EG (jetzt Art. 45 Abs. 2 AEUV) eine 
finanzielle Leistung auszunehmen, die den Zugang zum Arbeitsmarkt 
eines Mitgliedsstaats erleichtern soll”, vgl. EuGH, v. 4.06.2009, C-22/08 
(Vatsouras und Koupatantze) RN 38. Ebenso urteilt der EuGH schon am 
20.09.2001, C-184/99 (Grzelczyk), dass es mit dem Diskriminierungsver-
bot nicht vereinbar sei, eine beitragsunabhängige Sozialleistung, die das 
SGB II ist, mittels einer Voraussetzung vorzuenthalten, die für Inländer 
nicht gilt.

Arbeitsuchenden mit dem Arbeitsmarkt dieses Staates fest-
gestellt wurde“81. Für eine tatsächliche Verbindung zum 
Arbeitsmarkt kann zum Beispiel die nachweislich ernsthafte 
Arbeitsuche für einen angemessenen Zeitraum oder ein kon-
kretes Jobangebot stehen.82 

Schon die Tatsache, dass der Wortlaut des § 7 Abs. 1 S.2 
SGB II eine solche europarechtlich gebotene Differenzierung 
und Prüfung hinsichtlich des Verhältnisses zwischen dem Hil-
febedürftigen und dem Arbeitsmarkt nicht vorsieht, stellt die 
generelle Ausschlussklausel für Arbeitsuchende in Bezug auf 
Unionsbürger in Frage.

In dieser Entscheidung betont der EuGH auch, dass es bei 
dem gesetzlichen Anspruch auf die konkrete Sozialleistung 
darauf ankommt, wie das Ergebnis der Sozialleistung aus-
sieht. Nicht zu beachten sei hingegen die formale Struktur, in 
die der Anspruch gesetzessystematisch eingeordnet ist.83 Es 
sei jedoch Sache der nationalen Gerichte, zu prüfen, ob die 
Gewährung einer Grundsicherung für Arbeitsuchende wie 
des SGB II vom europarechtlichen Begriff der Sozialhilfe 
erfasst ist. Eine höchstrichterliche Entscheidung ist dazu 
bisher jedoch noch nicht ergangen.

Daher lässt sich aus dem Urteil schließen, dass nach ernst-
hafter und nachweislicher Arbeitsuche in einem angemesse-
nen Zeitraum ein Anspruch auf Leistungen nach SGB II 
besteht, wenn die übrigen Voraussetzungen nach § 7 SGB II 
erfüllt sind. Dieser angemessene Zeitraum darf „jedenfalls 
nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, damit die 
nationalen Behörden sich vergewissern können, dass die 
betreffende Person tatsächlich auf der Suche nach einer 

81	EuGH v. 4.06.2009, C-22/08 (Vatsouras und Koupatantze) RN 39, 
EuGH v. 23.03.2004, C-138/02 (Collins) RN 70 f

82	SG Nürnberg v. 1.10.10, S 18 AS 1511/10 ER

83	EuGH v. 4.06.2009, C-22/08 (Vatsouras und Koupatantze) RN 42; 
Mitteilung der EU-Kommission über die Bekräftigung der Freizügig-
keit der Arbeitnehmer: Rechte und wesentliche Entwicklungen, KOM 
(2010)373 endg. S. 10 und S. 17
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Beschäftigung auf dem Arbeitsmarkt des Aufnahmemitglied-
staats ist“84. Er sollte in der Regel nicht länger als drei 
Monate sein

Die Auslegung dieser EuGH-Rechtsprechung durch nationale 
Gerichte in Deutschland ist uneinheitlich:

Einige Landessozialgerichte stufen die Leistungen des ��

SGB II als Sozialhilfe im Sinne der Unionsbürgerrichtlinie 
ein, die von der Ausschlussklausel mit umfasst sind, und 
lehnen daher einen Anspruch auf SGB-II-Leistungen ab.85 

Andere Landessozialgerichte und Sozialgerichte nehmen ��

eine gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung des § 7 
Abs. 1 S. 2 SGB II vor, gehen dabei vom arbeitsmarkt
integrativen Ergebnis der SGB-II-Leistungen aus und 
werten die Leistungen des SGB II als keine reine Sozial
hilfeleistung im Sinne des Art. 24 Abs. 2 Unionsbürger
richtlinie. Sie gewähren daraufhin entsprechende SGB-II-
Leistungen.86 

Die Mehrzahl der Sozialgerichte hält die Frage für ungeklärt ��

und gewährt deshalb keine SGB-II-Leistungen, sondern 
nur „unabweisbare Leistungen“ als reduzierten Regelsatz 
nach SGB II oder SGB XII auf unterschiedlichem Niveau, 
abhängig von der konkreten Notlage des Betroffenen.87

Tipp für die Beratung 

Es erscheint inzwischen sehr erfolgversprechend, auch für 
arbeitsuchende Unionsbürger aus Nicht-EFA-Unterzeich-
nerstaaten Leistungen nach SGB II zumindest nach drei 
Monaten Aufenthalt zu beantragen. Im Falle einer Ableh-
nung des Antrags ist Widerspruch einzulegen und vorläufi-

84	EuGH v. 23.04.2004, C38/02 (Collins) RN 72

85	LSG Niedersachsen-Bremen v. 29.09.2009 , L 15 AS909/09 B-ER; 
LSG Baden-Württemberg  v. 22.02.2010,  L 13 AS 365/10 ER-B; LSG 
Hessen v. 14.10.09, L 7 AS 166/09 ER

86	LSG Baden-Württemberg v. 25.08.2010, L 7 AS 3769/10 („Unvereinbar 
mit dem Gemeinschaftsrecht ist danach ein unbefristeter Leistungsaus-
schluss für die gesamte Zeit der Arbeitsuche des Unionsbürgers (…) wie 
in § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB II vorgesehen“); SG Nürnberg v. 1.10.10, S 
18 AS 1511/10 ER, nun auch LSG Berlin v. 28.02.11, L 34 AS 92/11 B ER. 
Begründet wird dies mit dem Argument, dass die Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt im Vordergrund der Leistungen nach dem SGB II stehe.

87	LSG Berlin-Brandenburg v. 29.11.2010 L 34 AS 1001/10 B ER; LSG 
Nordrhein-Westfalen v. 4.10.2010 L 19 AS 942/10 B; LSG Niedersachen-
Bremen v. 22.12.2009, L 15 AS 864/09 B ER; LSG Bayern v. 4.05.2009, L 
16 AS 130/09 B ER

ger Rechtsschutz gegebenenfalls mit einem Hilfsantrag 
gegen das beizuladende Sozialamt zu beantragen. Je 
nach Einzelfall und Auffassung und Lösungsweg des 
Gerichtes ist dafür Voraussetzung, dass eine Verbindung 
zum Arbeitsmarkt besteht oder der Anwendungsbereich 
der VO EG 883/2004 gegeben ist. Der Unionsbürger sollte 
im besten Falle bei der Agentur für Arbeit arbeitsuchend 
gemeldet und aktiv arbeitsuchend sein oder Leistungen im 
Anwendungsbereich der VO EG 883/2004 beziehen oder 
bezogen haben.

2.4 	Rechtsprechung zum Ausschluss von Sozialhilfe 
für Nichterwerbstätige

Der EuGH hat in seinem Urteil vom 7. September 2004 (Trojani) 
bezüglich der Frage, ob existenzsichernde Sozialleistungen 
vorenthalten werden dürfen, festgestellt, „dass die Mitglied-
staaten den Aufenthalt eines nicht wirtschaftlich aktiven Uni-
onsbürgers zwar von der Verfügbarkeit ausreichender Exis-
tenzmittel abhängig machen dürfen, sich daraus aber nicht 
ergibt, dass einer solchen Person während ihres rechtmäßi-
gen Aufenthalts im Aufnahmemitgliedstaat nicht das grund-
legende Prinzip der Gleichbehandlung, wie es in Art. 12 EG 
(jetzt Art. 18 AEUV) niedergelegt ist, zugute kommt“.88 Es 
wird daher die Ansicht vertreten, dass „bis zu einer förmlichen 
Feststellung des Wegfalls des Aufenthaltsrechts – wegen des 
Fortbestandes des Gleichbehandlungsanspruchs aus Art. 18 
AEUV – Sozialhilfe zu gewähren ist“.89 Eine Möglichkeit der 
Einschränkung ergibt sich aus Art. 24 Abs. 2 Unionsbürger-
richtlinie lediglich in den ersten drei Monaten. Sozialleistun-
gen, auch Sozialhilfe, dürfen nicht vorenthalten werden, 
wenn der Unionsbürger die allgemeinen Voraussetzungen 
außer der Staatsangehörigkeit erfüllt.90 

88	EuGH v. 7.09.2004, C-456/02 (Trojani) RN 40

89	Kerstin Müller und Eva Steffen „Voraussetzungen des Freizügig-
keitsrechts und Zugang zu Sozialleistungen für EU-Bürgerinnen”, S. 23, 
http://www.koelner-fluechtlingsrat.de

90	EuGH v. 07.09.2004, C-456/02 (Trojani) RN 44, ebenso EuGH v. 
20.09.2001, C-184/99 (Grzelczyk) RN 29
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Tipp für die Beratung 

Auch Nichterwerbstätige (siehe Kapitel II.2.2.6) fallen unter 
das Diskriminierungsverbot des Art. 18 AEUV und können 
Sozialleistungen beziehen. Im Gegensatz zu Arbeitsuchen-
den gilt für sie kein Ausschluss, es sei denn, der Sozial
hilfebezug war ein prägendes Motiv zur Einreise. Jedoch 
kann aufgrund des Sozialhilfebezuges das Freizügigkeits-
recht verloren gehen (siehe Kapitel II.2.5). Um dies nicht 
zu gefährden, sollte vorrangig geprüft werden, ob even-
tuell ein Anspruch auf andere Leistungen wie zum Beispiel 
Kindergeld, Wohngeld, Elterngeld besteht. Leistungen nach 
dem SGB XII müssen mindestens bis zur förmlichen Fest-
stellung des Verlustes der Freizügigkeit gewährt werden.

2.5 	Ermessensleistungen nach SGB XII für mittellose 
Unionsbürger 

Sollten die Ausschlüsse im SGB II und SGB XII dennoch Wir-
kung entfalten, sind bezogen auf den Einzelfall Ermessens-
leistungen durch das Sozialamt zu gewähren (gemäß § 23 
Abs. 1 S. 3 SGB XII). Wenn die Prüfung der Verhältnismäßig-
keit zum Beispiel bei Sozialhilfebezug durch Nichterwerbstä-
tige ergibt, dass der Verlust des Freizügigkeitsrechts unver-
hältnismäßig wäre, sind auch Leistungen zum Lebensunter-
halt zu gewähren. Andernfalls ist das Existenzminimum bis 
zur Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen 
sicherzustellen.91 Auch danach sind im Ermessenswege 
immer unabweisbare Leistungen zu gewähren. Diese können 
neben Regelbedarf und Unterkunft auch Hilfe bei Krankheit, 
Eingliederungshilfe für Behinderte, Mietschuldenübernahme 
und Hilfe bei Obdachlosigkeit betreffen. Grundsätzlich kön-
nen diese Leistungen sich nicht auf Rückkehrhilfen beschrän-
ken, solange der Unionsbürger nicht abgeschoben wird, es 
sei denn, der Unionsbürger will tatsächlich ausreisen und 
verlässt damit absehbar den Geltungsbereich des Grundge-
setzes.92 Es wird die gut begründete Ansicht vertreten, dass 
es offenkundig „einen Verstoß gegen Art. 3 und Art. 1 in Ver-
bindung mit Art. 20 Grundgesetz darstellt, wenn selbst ein 
ausreisepflichtiger Leistungsberechtigter einen Anspruch 
auf die unabweisbare Hilfe nach § 1 a Asylbewerberleis-
tungsgesetz (AsylbLG) hat, während diese einem Unionsbür-
ger verschlossen bleiben soll. Dass diese Frage nach 
Gemeinschaftsrecht unbeachtlich ist (so der EuGH im Urteil 

91	Vgl. Dorothee Frings, Sozialrecht für Zuwanderer, Nomos (2008), 
S. 75 und 82 f

92	Georg Classen, Sozialleistungen für MigrantInnen nach SGB II, SGB 
XII und AsylbLG http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/pdf/Classen_
SGB_II_XII_AsylbLG.pdf, C. III

Vatsouras/Koupatantze), bedeutet nicht, dass Grundrechte 
verletzt werden dürfen“.93 

Tipp für die Beratung 

Sollte trotz der beschriebenen Argumente der Antrag auf 
Grundsicherungsleistung nach dem SGB II oder SGB XII 
aufgrund der Ausschlüsse abgelehnt werden, sind Sozial-
hilfeleistungen bezogen auf den Einzelfall im Ermessens-
wege zu prüfen und gegebenenfalls zu gewähren. Hierzu 
muss ein formloser Antrag an das zuständige Sozialamt 
unter Angabe von Gründen gestellt werden, warum im vor-
liegenden Fall fortlaufende Hilfe zum Lebensunterhalt oder 
eine einmalige Geldleistung nach dem Kapitel 3 des 
SGB XII gewährt werden muss.

2.6 	Leistungen für Opfer von Menschenhandel und 
Arbeitsausbeutung

Insofern das Aufenthaltsgesetz günstigere Regelungen als 
das FreizügG/EU vorsieht, ist es aufenthaltsrechtlich möglich 
und sinnvoll, einen entsprechenden Status zu beanspruchen 
(siehe Kapitel II.3.2.3). 

Für Opfer von Menschenhandel und Arbeitsausbeutung aus 
Drittstaaten, die einen humanitären Aufenthaltstitel nach § 25 
Abs. 4a oder b AufenthG erhalten haben, sind nur reduzierte 
Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz vor-
gesehen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG). Für Unionsbürge-
rinnen und Unionsbürger gilt jedoch etwas anderes: Unions-
bürger sind in erster Linie durch § 11 Abs. 1 S. 5 FreizügG/EU 
(wenn auch in Verbindung mit § 25 Abs. 4 a oder b AufenthG) 
freizügigkeitsberechtigt und unterliegen damit dem Diskrimi-
nierungsverbot des Art. 18 AEUV. Da Leistungen nach dem 
AsylbLG jedoch eine diskriminierende Absenkung von Leis-
tungen gegenüber Inländern aufgrund der Staatsangehörigkeit 
darstellen,94 unterliegen Unionsbürger nicht dem Ausschluss-
grund als Leistungsbezieher nach § 1 AsylbLG im SGB II und 
SGB XII, sondern haben einen Anspruch auf diese Leistungen. 
Auch der Leistungsausschluss des § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
SGB II innerhalb der ersten drei Monate ihres Aufenthalts 
kommt nicht zur Anwendung, da sie gemäß § 7 Abs. 1 Satz 3 
SGB II Inhaber von humanitären Aufenthaltstiteln sind.

93	Eva Steffen, Zugang zu Sozialleistungen für Unionsbürger Mittellose 
Unionsbürger/innen als neue Wanderarme, Mai 2011, S. 26

94	Vgl. Dorothee Frings, Sozialrecht für Zuwanderer, Nomos (2008), S. 8
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Der Leistungsausschluss wegen ausschließlicher Arbeitsu-
che gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB II oder gemäß § 23 
Abs. 3 Satz 1 SGB XII greift ebenfalls nicht, da sich Opfer 
von Menschenhandel nicht allein zur Arbeitsuche in Deutsch-
land aufhalten: Durch den Aufenthaltszweck des § 25 Abs. 4a 
und b (Mitwirkung an einem Strafverfahren) liegt mindestens 
ein weiterer Grund vor. 

Tipp für die Beratung 

In der Praxis sollten mit Hinweis auf die dargestellte 
günstige Rechtsauslegung für Unionsbürger nach Erhalt 
eines Aufenthaltstitels nach § 25 Abs. 4a oder 4b Auf-
enthG Leistungen nach SGB II oder SGB XII beantragt 
werden.  
Sollten Sie im Rahmen der Beratung den Eindruck gewin-
nen, dass es sich bei dem hilfesuchenden Unionsbürger 
um ein Opfer von Menschenhandel und/oder Arbeitsaus-
beutung handelt, versuchen Sie, den Aufenthaltstitel nach 
§ 25 Abs. 4a oder 4b zu erhalten. Hierfür wenden Sie sich 
an entsprechende kirchlich-diakonischen Fachbera-
tungsstellen, oder auch die Kontaktstellendatenbank95 des 
KOK (Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Frauen-
handel und Gewalt an Frauen im Migrationsprozess e.V.) 
oder an die Gewerkschaften. 

3. 	Hilfe bei Krankheit

3.1 	Leistungen der Krankenversicherung 

Die Zuständigkeit der Krankenversicherung richtet sich in erster 
Linie danach, ob und wo der Unionsbürger beschäftigt oder 
selbstständig erwerbstätig ist (Art. 11 Abs. 3 VO 883/2004). 
Arbeitnehmer sind in Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 
SGB V pflichtversichert. Ebenso sind gemäß § 5 Abs. 1 Nr.2a 
SGB V Personen pflichtversichert, die Leistungen nach 
SGB II beziehen. 

Wenn Unionsbürger in Deutschland in einem anderen Mit-
gliedsstaat (zum Beispiel Herkunftsstaat) krankenversichert 
sind, gelten die Art. 17 ff. VO EG 883/2004. Dem entsprechend 
wird zwischen folgenden Fällen differenziert: ob sich der 

95	Siehe die Fachberatungsstellen des KOK unter http://kok-buero.de/
index.php?idcat=106&lang=1

Wohnort in einem anderen als dem zuständigen Mitglieds-
staat befindet (Art. 17), Leistungen bei Aufenthalt außerhalb 
des zuständigen Mitgliedsstaats in Anspruch genommen 
werden (Art. 19) oder eine Einreise zur Inanspruchnahme von 
Sachleistungen (Art. 20) vorliegt. Im Falle eines Wohnsitzes 
außerhalb des zuständigen Mitgliedsstaats erhalten Unions-
bürger Leistungen entsprechend den Rechtsvorschriften des 
Wohnsitzmitgliedstaates. Leistungen bei einem Aufenthalt in 
einem anderen Mitgliedsstaat ohne Begründung eines Wohn-
sitzes sind unter Berücksichtigung der Dauer des Aufenthalts 
zu gewähren, insofern sie notwendig sind. Im Falle der Ein-
reise zur Inanspruchnahme von Sachleistungen muss der 
Versicherte jedoch grundsätzlich die Genehmigung seines 
Versicherungsträgers im Herkunftsland einholen, es sei denn, 
es handelt sich um einen Notfall. 

Personen, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absiche-
rung im Krankheitsfall haben und zuletzt gesetzlich versichert 
waren (auch im Ausland) oder bisher weder gesetzlich noch 
privat versichert waren, sind gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V 
in Deutschland pflichtversichert. Dies gilt nicht, wenn sie in 
Deutschland zum Beispiel aufgrund einer selbstständigen 
Erwerbstätigkeit von der Versicherungspflicht gemäß § 5 
Abs. 5 SGB V befreit waren oder gewesen wären. Entschei-
dend ist aber, ob sie – auch als selbstständige Erwerbstätige – 
im Herkunftsland tatsächlich in einer gesetzlichen Versiche-
rung versichert waren.96 Jedoch kann durch eine private Aus-
landskrankenversicherung die Versicherungspflicht entfallen, 
wenn diese einen Umfang von mehr als einem Reisekranken-
schutz beinhaltet. In diesem Falle müsste eine private Kran-
kenversicherung abgeschlossen werden. Voraussetzung für 
die Versicherungspflicht gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V ist 
ein Wohnsitz oder der voraussichtlich gewöhnliche Aufenthalt 
in Deutschland. Die Versicherungspflicht beginnt am ersten 
Tag des Aufenthalts. 

Vorrangig zu dieser Versicherungspflicht gelten jedoch alle 
anderen Möglichkeiten der Krankenversicherung, zum Bei-
spiel nach SGB V (zum Beispiel Familien- oder freiwillige Ver-
sicherung), SGB VIII, SGB XII. Zuständig ist die Krankenkasse, 
bei der der Unionsbürger im Inland zuletzt versichert war. 
Wenn er in Deutschland noch nicht gesetzlich versichert war, 
hat er freie Kassenwahl.97 Die Beiträge (Mindestbeitrag etwa 

96	„Für hauptberuflich Selbstständige, die noch nie in der gesetzlichen 
Krankenversicherung versichert waren, ist die Versicherungspflicht 
nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 Buchst. b SGB V ausgeschlossen. Wird jedoch 
erst nach Beginn der Versicherungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V 
eine hauptberuflich selbstständige Tätigkeit aufgenommen, endet diese 
Versicherungspflicht nicht.” 

97	Vgl. http://www.vdek.com/versicherte/Mitgliedschafts-Beitragsrecht/
versicherungspflichtohne/gr_versicherte_nach_5_abs_1_nr13_sgb_v.pdf
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145 Euro Kranken- plus Pflegeversicherung beziehungsweise 
14,9 Prozent des Einkommens - ohne Anspruch auf Kranken-
geld) sind grundsätzlich selbst zu tragen. Durch diese gesetz-
liche Regelung besteht Anspruch auf Schutz im Krankheits-
fall, jedoch auch die Verpflichtung zur Versicherung und zur 
Zahlung damit einhergehender Beträge. Bei mittellosen Uni-
onsbürgern kann dies zum Problem und zu Verschuldung 
führen. Bei Beitragsrückständen kann die medizinische Ver-
sorgung auf die Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerz-
zustände und Leistungen bei Schwangerschaft und Mutter-
schaft begrenzt werden. Zu beachten ist § 52a SGB V, der 
einen Leistungsausschluss normiert, wenn eine Person ein-
reist, um „missbräuchlich“ Leistungen zu beziehen.98 

Durch die Einführung des § 5 Abs. 11 SGB V sind Nichter-
werbstätige, die für ihr Freizügigkeitsrecht über ausreichen-
den Krankenversicherungsschutz verfügen müssen, von der 
Möglichkeit des § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V nicht erfasst. Gleich-
zeitig ist damit klargestellt, dass Arbeitsuchende inbegriffen 
sind. 

Unionsbürger, die jedoch nicht in Deutschland beschäftigt 
oder selbstständig erwerbstätig sind und keine Leistungen 
nach SGB II oder SGB XII beziehen, können oftmals auf eine 
Krankenversicherung im Herkunftsland zurückgreifen. Ob 
eine Krankenversicherung im Herkunftsland besteht, hängt 
insbesondere davon ab, ob dort ein nationaler Gesundheits-
fonds existiert oder eine an die Beschäftigung oder selbst-
ständige Erwerbstätigkeit gebundene Sozialversicherung. Im 
ersten Fall reicht in der Regel ein Wohnsitz im Herkunftsland, 
im zweiten kommt es auf die jeweiligen Regelungen der Sozi-
alversicherung an. Zumindest in den neuen Beitrittsländern 
Rumänien, Bulgarien und Polen besteht ein solches allgemei-
nes Gesundheitswesen, so dass häufig Versicherungsschutz 
besteht. Dann kann der Unionsbürger mit der Europäischen 
Versicherungskarte (EHIC) medizinische Leistungen in Deutsch-
land erhalten. Wenn er über diese nicht verfügt, kann per Fax 
vom Versicherungsträger eine Ersatzbescheinigung angefor-
dert werden. 

Personen, die in Deutschland weder pflichtversichert sind, noch 
freiwillig eine Weiterversicherung oder Familienversicherung 
abschließen können, sollten eine private Versicherung ab-
schließen. Gegenüber privaten Krankenvollversicherungen 
besteht ein Anspruch auf Abschluss eines Versicherungs
vertrages zum Basistarif. Bei Eintritt von Hilfebedürftigkeit 

98	Vgl. Dorothee Frings, Sozialrecht für Zuwanderer, Nomos (2008), 
S. 64 f

aufgrund der Krankenversicherungsprämie besteht Anspruch 
auf den halben Satz (etwa 300 Euro/Monat).

Tipp für die Beratung 

Prüfen Sie, inwiefern Versicherungsschutz in Deutschland 
oder im Herkunftsland besteht. Wenn kein anderweitiger 
Versicherungsschutz besteht, kann meist für mittellose 
Unionsbürger eine Pflichtversicherung mit einem Beitrag 
von ca. 145 Euro abgeschlossen werden, über welche die 
Familienmitglieder mitversichert sind. Weitere Auskünfte 
zum Versicherungsschutz im Herkunftsland erteilt die 
Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung 
(DVKA).99 

3.2 	Hilfe bei Krankheit nach SGB XII oder Notfonds

Wenn keine Krankenversicherung besteht und kein Notfall 
vorliegt, muss der Unionsbürger im Vorfeld einer ambulanten 
oder stationären Behandlung beim Sozialamt die Kosten-
übernahme als Krankenhilfe nach § 48 SGB XII beantragen. 
Diese wird dann aufgrund eines Anspruchs oder im Ermes-
senswege gewährt. Geht das Sozialamt jedoch davon aus, 
dass der Unionsbürger zum Zweck der Behandlung oder Lin-
derung einer Krankheit eingereist ist, werden nur die Kosten 
für die Behandlung eines akut lebensbedrohlichen Zustandes 
oder um eine schwere oder ansteckende Erkrankung abzu-
wenden, wenn dies aufgrund ihrer Schwere unabweisbar 
geboten erscheint, übernommen. Daher ist es notwendig, 
dass der Unionsbürger deutlich macht, dass er nicht zum 
Zweck der Behandlung seiner Krankheit eingereist ist, son-
dern aus anderen Motiven beziehungsweise Freizügigkeits-
gründen oder dass schon ein längerer Voraufenthalt bestand. 

Wenn die Übernahme der Behandlungskosten in keiner Weise 
sichergestellt ist und die Ärzte ausschließen, dass es sich um 
einen medizinischen Notfall handelt, kann die Behandlung bis 
zur Klärung der Kostenfrage verweigert werden. Im Notfall 
sind Ärzte hingegen verpflichtet, Patienten zu behandeln. 
Wenn sie sie nicht behandeln, können sie sich wegen unter-
lassener Hilfeleistung strafbar machen. Die Kostenfrage der 
Behandlung muss jedoch nach der Behandlung ebenfalls ge-
klärt werden. Für Staatsangehörige der EFA-Staaten gehört 
eine ausreichende Krankenbehandlung zur Fürsorge im Sinne 
des EFA-Abkommens dazu und muss zumindest im Rahmen 
von SGB-XII-Leistungen gewährt werden.

99  Siehe www.dvka.de
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Sollte eine Kostenübernahme durch eine Krankenversiche-
rung oder das Sozialamt ausscheiden, kommen als „Notlö-
sung“ auch nicht-staatliche Strukturen in Betracht. In einigen 
Regionen gibt es Notfonds, um in solchen Fällen gegebenen-
falls Behandlungskosten übernehmen zu können. 

Tipp für die Beratung 

Wenn keine Krankenversicherung besteht, wird Hilfe bei 
Krankheit nach SGB XII entsprechend eines Anspruches 
oder im Ermessen gewährt. Im Notfall muss die Kosten-
übernahme vorher nicht geregelt werden. Die Leistungen 
werden jedoch auf das Notwendigste reduziert, wenn die 
Annahme besteht, der Unionsbürger sei eingereist, um Hilfe 
bei Krankheit in Anspruch zu nehmen. Er sollte daher dar-
legen, welche anderen Motive für seine Einreise prägend 
waren. 



32  Diakonie Texte 12.2011  III. Der Anspruch auf Sozialleistungen

4. Überblick zu den Sozialleistungen 

Im Grundsatz gilt das Diskriminierungsverbot 1.	
für Unionsbürger auch auf dem Gebiet von 
Sozialleistungen, die Inländer erhalten.

Nach deutscher Rechtslage sind (auch ver­2.	
bleibeberechtigte) Arbeitnehmer und Selbst­
ständige und Unionsbürger mit Daueraufent­
haltsrecht sowie ihre Familienangehörigen in 
keiner Weise vom Ausschluss des SGB II und 
SGB XII betroffen. 

Ausgeschlossen werden dürfen aufgrund der 3.	
Unionsbürgerrichtlinie allein Ansprüche auf 
Sozialhilfeleistungen im europarechtlichen 
Sinne. 

Nach der Rechtsprechung des EuGH spricht 4.	
viel dafür, dass die gesamten Leistungen des 
SGB II keine Sozialhilfe im europarechtlichen 
Sinne sind, da sie den Zugang zum Arbeitsmarkt 
fördern sollen und daher auch nicht für Arbeit­
suchende ausgeschlossen werden dürfen.

Eine Nichtanwendbarkeit des Ausschlusses 5.	
im SGB II kann sich auch aus dem Gleichbe­
handlungsgebot der Verordnung EG 883/2004 
zur Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit ergeben, wenn von dem Unions­
bürger dort aufgeführte Leistungen bezogen 
werden.

Das Europäische Fürsorgeabkommen verdrängt 6.	
für Angehörige der Unterzeichnerstaaten jeg­
liche Ausschlussklauseln. Ungeklärt ist jedoch, 
ob eine Diskriminierung aufgrund der Staats­
bürgerschaft vorliegt, wenn Unionsbürger aus 
Nicht-EFA-Staaten gegenüber Unionsbürgern 
aus EFA-Staaten benachteiligt werden.  

Nach alledem verbleibt im Grunde einzig ein 7.	
Ausschluss von Arbeitsuchenden, solange sie 
noch nicht über einen angemessenen Zeit­
raum nachweislich Arbeit gesucht haben, und 
von Nichterwerbstätigen, wenn sie eingereist 
sind, um Sozialhilfe zu beziehen. 

Allein für Nichterwerbstätige kann der Bezug 8.	
von Sozialleistungen zum Verlust des Freizü­
gigkeitsrechtes führen, wenn diese als Ersatz 
für das Freizügigkeitsrecht erforderlicher 
Existenzmittel und Krankenversicherungs­
schutzes dienen. Unverhältnismäßig wäre 
eine Verlustfeststellung jedoch dann, wenn 
diese Leistungen absehbar nur vorüberge­
hend bezogen werden beziehungsweise wenn 
der Unionsbürger enge Bindungen im Auf­
nahmestaat aufgebaut hat und das Euro­
päische Fürsorgeabkommen Anwendung 
findet. 

Für die Personen, für die der Ausschluss 9.	
noch verbleibt, sind jedoch immer Ermes­
sensleistungen nach SGB XII zu prüfen und 
mindestens unabweisbare Leistungen zu 
gewähren. Der Verweis auf Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz ist mit 
dem Diskriminierungsverbot nicht vereinbar. 
Die Leistungen können nur auf Rückfahrt­
karte und Proviant reduziert werden, wenn 
eine tatsächliche Ausreise unmittelbar bevor­
steht.

Personen, die keinen anderweitigen Anspruch 10.	
auf Absicherung im Krankheitsfall haben und 
zuletzt gesetzlich versichert waren (auch im 
Ausland) oder bisher weder gesetzlich noch 
privat versichert waren, sind gemäß § 5 Abs. 1 
Nr. 13 SGB V in Deutschland pflichtversichert. 
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IV. �Schaubild I  
SGB II Leistungen für mittellose Unions­
bürgerinnen und Unionsbürger

Aufenthaltsrecht der 
Unionsbürgerin oder des 
Unionsbürgers nur zum 
Zweck der Arbeitsuche 

nach § 2 Abs. 2 Nr. 1  
FreizügG/EU

Unionsbürger (sowie 
Staatsangehörige der 

Türkei und Norwegen) aus 
den Staaten des Euro­

päischen Fürsorge­
abkommens (EFA)

Unionsbürgerinnen und 
Unionsbürger aus den 

Staaten, die nicht das 
EFA ratifiziert haben

Leistungen nach dem SGB II sind ab Einreise 
nach den allgemeinen Voraussetzungen zu gewäh-
ren, weitere Aufenthaltszwecke sind nicht erforder-

lich, einzige Voraussetzung: Erlaubter Aufenthalt zum 
Zeitpunkt der Antragstellung

Leistungsausschluss nach § 7 Abs. 1 Satz 2  
Nr. 2 SGB II nicht anwendbar, weil das Gleich

behandlungsgebot aus Art. 1 EFA spezieller und  
damit dem SGB II gegenüber vorrangig ist  

(Bundessozialgericht Okt 2010)

Hinweis: Es spricht nach der Rechtsprechung des 
BSG viel dafür, dass das Europäische Fürsorge
abkommen sogar zu einem Anspruch auf Sozial

leistungen nach dem SGB XII selbst für nicht arbeit-
suchende Unionsbürger führt

Umstritten ist, inwieweit der Leistungsausschluss 
des SGB II europarechtskonform ist. Hier empfiehlt 
es sich jedoch Rechtsmittel einzulegen, da der Leis-
tungsausschluss europarechtlich noch nicht vollends 

überprüft wurde und je nach Auffassung und 
Lösungsansatz des Gerichtes vorläufige Leistungen 

zugesprochen werden können

Wenn der Leistungsausschluss für nicht anwendbar 
erklärt wird und Leistungen zugesprochen werden, 

so wird jedoch zumeist eine Verbindung zum Arbeits-
markt oder zu den Leistungen der neuen VO zur 

Koordinierung der Systeme der Sozialen Sicherheit 
884/2004 gefordert. Daher sind Nachweise aktiver 

Arbeitsmarktsuche o. ä. sinnvoll

In jedem Fall bestehen Ansprüche nach SGB XII in 
vollem Umfang oder nach pflichtgemäßem Ermessen 
in Form des unabweisbaren Bedarfes oder bei beson-

deren sozialen Notlagen (Notfallbehandlungen bei 
Krankheit, Schwangeschaft, Obdachlosigkeit, Unter-

kunft im Frauenhaus)
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V. �Schaubild II 
Prüfungskatalog für die Beratung

1.	 Welchen europarechtlichen Aufenthaltsstatus der Freizügigkeit hat der Unionsbürger oder 
die Unionsbürgerin? Besteht eine Verbleibeberechtigung, ein Daueraufenthaltsrecht oder ein 
Recht als Familienangehöriger?

2. 	 Kommt der Unionsbürger aus einem EFA-Staat? Wenn ja, gelten die Ausschlussklauseln in 
SGB II und SGB XII „nur zum Zwecke der Arbeitsuche“ nicht. Einzige Voraussetzung ist ein 
erlaubter Aufenthalt in Deutschland.

3. 	 Wenn nein, gibt es für den Unionsbürger einen anderen Aufenthaltszweck als „nur zur 
Arbeitsuche“? Kann wenigstens eine geringfügige Beschäftigung als Arbeitnehmerin oder 
Arbeitnehmer oder eine selbständige Tätigkeit aufgenommen werden?

4. 	 Wenn nein, ist eine Meldung als arbeitsuchend bei der Arbeitsagentur sinnvoll. Es sollte ein 
Nachweis aktiver Stellensuche geführt werden.

5. 	 Spätestens nach drei Monaten Arbeitsuche sollte ein Antrag beim JobCenter auf SGB II-
Leistungen gestellt werden, bei Ablehnung Widerspruch und Klage hilfsweise auch gegen 
das Sozialamt, da der derzeitige Ausschluss für arbeitsuchende Unionsbürger von der 
Mehrheit der Gerichte als nicht europarechtskonform angesehen wird. Hier ist zumeist 
aufgrund der langen Hauptsachenklageverfahren vor den Sozialgerichten ein zusätzlicher 
Eilantrag erforderlich, über den in wenigen Wochen entschieden werden muss.

6. 	 Der Verlust des Aufenthaltsrechtes nach FreizügigkeitsG/EU wegen unangemessenen 
Sozialleistungsbezuges ist nur für nicht arbeitsuchende Nichterwerbstätige von Bedeutung 
und kann innerhalb der ersten fünf Jahre (danach voraussetzungsloses 
Daueraufenthaltsrecht) durch die Ausländerbehörde festgestellt werden. Eine Wiedereinreise 
ist jedoch stets möglich.

7. 	 Auch bei rechtlichem Ausschluss von SGB II- und SGB XII-Leistungen ist durch das 
Sozialamt der unabweisbare existenzsichernde Bedarf im Wege von Ermessensleistungen 
im Einzelfall zu gewähren.
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Deutscher Verein für öffentliche und private Für­
sorge, Erste Empfehlungen zur Verbesserung der 
Erwerbsintegration von Menschen mit Migrations­
hintergrund, Nachrichtendienst des Deutschen Vereins 
2010, 255, http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/pdf/DV_
Erwerbsintegration_Migranten.pdf

Dorothee Frings, Sozialrecht für Zuwanderer, Nomos 
(2008), ISBN 978-3-8329-2958-9

Eva Steffen, Zugang zu Sozialleistungen für Unions­
bürger Mittellose Unionsbürger/innen als neue Wan­
derarme, Beitrag zur Tagung „Bürger oder Bettler“ für die 
Evangelische Obdachlosenhilfe in Deutschland e.V., aktuali-
sierte Fassung vom Mai 2011, http://www.evangelische-ob-
dachlosenhilfe.de/recht.html 

Georg Classen, Sozialleistungen für MigrantInnen 
nach SGB II, SGB XII und AsylbLG, http://www.fluecht-
lingsinfo-berlin.de/fr/pdf/Classen_SGB_II_XII_AsylbLG.pdf 

Georg Classen, ALG II und Sozialhilfe für Ausländer, 
aktueller Leitfaden Juni 2011 http://www.fluechtlingsinfo-ber-
lin.de/fr/pdf/SGB-II-XII-Leitfaden.pdf

Georg Classen, Sozialleistungen für MigrantInnen 
und Flüchtlinge, Handbuch für die Praxis, von Loeper 
(2008), ISBN 978-3-86059-416-2

Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz e.V. (DWBO), Allgemeine Informations­
materialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) 
und Sozialgeld, Mai 2011, in sechs verschiedenen Sprachen 
unter http://www.eui-dwbo.de (Siehe unter Interkulturelle 
Öffnung/Veröffentlichungen)
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Bettina Clemens
Diakonisches Werk Hamburg

Sigrid Gronbach
Diakonisches Werk der EKD, Berlin 

Heiko Habbe
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Berlin
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Diakonisches Werk der EKD, Berlin 

Rolf Keicher
Diakonisches Werk der EKD, Berlin 
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Diakonisches Werk der EKD, Berlin 
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Michael Schröter
Diakonisches Werk der EKD, Berlin 

Anke Soll-Paschen
Diakonisches Werk der EKD, Berlin 

Katharina Stamm
Diakonisches Werk der EKD, Berlin 

Johanna Thie
Diakonisches Werk der EKD, Berlin 

Susann Weichenthal
Ev. Auslandsberatung Hamburg
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Vorholzstr. 3, 76137 Karlsruhe
Telefon: (07 21) 91 75-521, Telefax: (07 21) 91 75-529
E-Mail: juergen.blechinger@ekiba.de
Internet: www.ekiba.de/referat-5,  dort unter „Migration  
und Islam“
Jürgen Blechinger

Diakonisches Werk der Ev.-Luth. Kirche in Bayern e. V.
Pirckheimerstr. 6, 90408 Nürnberg
Telefon: (09 11) 93 54-1, Telefax: (09 11) 93 54-269
E-Mail: stoll@diakonie-bayern.de
Internet: www.diakonie-bayern.de
Lisa Scholz und Helmut Stoll

Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg-schlesische
Oberlausitz e. V.
Paulsenstr. 55/56, 12163 Berlin
Telefon: (030) 820 97-0, Telefax: (030) 820 97-105
E-Mail: luehr.i@dwbo.de, Internet: www.dwbo.de
Ingrid Lühr

Diakonisches Werk Braunschweig e. V.
Klostergang 66, 38104 Braunschweig 
Telefon: (0531) 3703-408
Fax: (0531) 3703-199
E-Mail: a.grewe@diakonie-braunschweig.de
Internet: www.diakonie-braunschweig.de
Anke Grewe 

Diakonisches Werk Bremen e. V.
Contrescarpe 101, 28195 Bremen
Telefon: (04 21) 163 84-0, Telefax: (04 21) 163 84-20
E-Mail: hesse@diakonie-bremen.de
Internet: www.diakonie-bremen.de
Angela Hesse

Diakonisches Werk Hamburg
– Landesverband der Inneren Mission e. V. –
Diakonie-Hilfswerk der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche
Königstr. 54, 22767 Hamburg
Telefon: (040) 306 20-0, Telefax: (040) 306 20-300
E-Mail: hauer@diakonie-hamburg.de
Internet: www.diakonie-hamburg.de
Dr. Dirk Hauer, Bettina Clemens

Diakonisches Werk der Ev.-luth. Landeskirche 
Hannover e. V.
Ebhardtstr. 3 A, Lutherhaus, 30159 Hannover
Telefon: (05 11) 36 04-0, Telefax: (05 11) 36 04-100
E-Mail: wolfgang.reiter@diakonie-hannovers.de
Internet: www.diakonie-hannovers.de
Wolfgang Reiter

Diakonisches Werk in Hessen und Nassau e. V.
Ederstr. 12, 60486 Frankfurt
Telefon: (069) 79 47-0, Telefax: (069) 79 47-310
E-Mail: martha.prassiadou-kara@dwhn.de
Internet: www.diakonie-hessen-nassau.de
Andreas Lipsch, Martha Prassiadou-Kara, Hildegund Niebch

Diakonisches Werk in Kurhessen-Waldeck e. V.
Kölnische Str. 136, 34119 Kassel
Telefon: (05 61) 10 95-0, Telefax: (05 61) 10 95-295
E-Mail: e.wettlaufer@dwkw.de
Internet: www.diakonie-kurhessen-waldeck.de
Elsbeth Wettlaufer, Heidrun Klinger-Meske, Eugen Deterding

Diakonisches Werk Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Körnerstr. 7, 19055 Schwerin
Telefon: (03 85) 50 06-0, Telefax: (03 85) 50 06-100
E-Mail: migration@diakonie-mv.de
Internet: www.diakonie-mecklenburg.de
Tatjana Stein

Ansprechpartner in den Diakonischen 
Landesverbänden 
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Diakonisches Werk Mitteldeutschlands e. V.
Merseburger Str. 44, 06110 Halle/S.
Telefon: (03 45) 122 99-0, Telefax: (03 45) 122 99-299
E-mail: makk@diakonie-ekm.de
Internet: www.diakonie-mitteldeutschland.de
Ferenc Makk

Diakonisches Werk der Ev.-Luth. Kirche in 
Oldenburg e. V.
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Telefon: (04 41) 210 01-0, Telefax: (04 41) 210 01-99
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Internet: www.diakonie-oldenburger-land.de
Theo Lampe

Diakonisches Werk der Evang. Kirche der Pfalz
Karmeliterstr. 20, 67346 Speyer
Telefon: (062 32) 664-0, Telefax: (062 32) 664-2424
E-Mail: manfred.asel@diakonie-pfalz.de
Internet: www.diakonie-pfalz.de
Manfred Asel

Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V.
Geschäftsstelle Düsseldorf, Lenaustr. 41, Haus der Diakonie,
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Telefon: (02 11) 63 98-0, Telefax: (02 11) 63 98-299
E-Mail: m.hoffmann@diakonie-rwl.de
Internet: www.diakonie-rwl.de
Manfred Hoffmann, Karin Asboe 

Geschäftsstelle Münster, Friesenring 32/34, 48147 Münster
Telefon: (02 51) 27 09-0, Telefax (02 51) 27 09-573
E-Mail: a.gudjons-roemer@diakonie-rwl.de
Internet: www.diakonie-westfalen.de
Anne Gudjons-Römer, Dietrich Eckeberg
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E-Mail: migration@diakonie-sachsen.de
Internet: www.diakonie-sachsen.de
Albrecht Engelmann

Diakonisches Werk Schleswig-Holstein
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Kanalufer 48, 24768 Rendsburg
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E-Mail: kratz-hinrichsen@diakonie-sh.de
Internet: www.diakonie-sh.de
Doris Kratz-Hinrichsen, Renate Wegner

Diakonisches Werk der evangelischen Kirche in
Württemberg e. V.
Heilbronner Str. 180, 70191 Stuttgart
Telefon: (07 11) 16 56-0, Telefax: (07 11) 16 56-277
E-Mail: b.dinzinger@diakonie-wuerttemberg.de
Internet: www.diakonie-wuerttemberg.de
Birgit Susanne Dinzinger, Inge Mugler
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Liebe Leserinnen und Leser,

wir hoffen, dass wir Ihnen mit der vorliegenden Ausgabe des Dia-
konie Textes Informationen und inhaltliche Anregungen geben kön-
nen. Wir sind an Rückmeldungen interessiert, um unsere Arbeit zu 
optimieren. Wir freuen uns deshalb, wenn Sie uns

Kommentare und Anregungen zum Inhalt des Textes zukommen 1. 
lassen,

informieren, welchen Nutzen Sie durch diesen Text für Ihre  Arbeit 2. 
erfahren haben und

mitteilen, wie Sie auf die vorliegende Ausgabe der Diakonie Texte 3. 
aufmerksam geworden sind und ob oder wie Sie diese weiter-
geben werden.

Ihre Rückmeldungen senden Sie bitte an die verantwortliche 
 Projektleitung (siehe Impressum unter Kontakt).

Herzlichen Dank im Voraus.
Ihr Diakonisches Werk der EKD
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